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Die Periode der Landmark-cases scheint 
im Gesellschaftsrecht - es war dies 
schon letztes Jahr festzustellen - vor-
erst abgeschlossen. Die kühnen Er-
kundungen des seit 1992 geltenden 
revidierten Aktienrechts sind von 
einer Phase der Konsolidierung und 
Verfeinerung abgelöst worden. 

In der Literatur dominierte ein 
Thema: das auf den 1. Juli 2004 in 
Kraft getretene Fusionsgesetz. (Es 
gilt dies übrigens auch für die we-
gen eines neu verstandenen Leis-
tungsauftrags der Hochschulen und 
Universitäten wie Pilze aus dem 
Boden schiessenden Weiterbildungs-
angebote.) Ein weiteres Thema war 
Corporate Governance, nicht zuletzt 
deshalb, weil auch klassische gesell-
schaftsrechtliche Themen zunehmend 
in dieses modische Kleid verpackt prä-
sentiert werden. 

In der Rechtsetzung zeigen zahlreiche 
Reformprojekte— zum Teil überholen sie 
sich oder kommen sich gegenseitig in 
die Quere -‚ dass in diesem Bereich die 
Epoche der Jahrhundert- oder auch nur 
Jahrzehntwerke vorbei ist. 

Ei ne  erweiterte Fassung dieses Beitrages 
kann unter folgender Internet-Adresse 

abgerufen werden: <http:l/www.rwi.unizh. 

chlforstmoser>. 

1. Rechtsprechung 

A. Aktienrecht 
1. Rechtsstellung des Aktionärs 

a) Fehlen einer Treuepflicht 
In einem Entscheid betreffend einen 
Aktionärbindu ngsvertrag bestätigte 
das BGer, dass die Aktionäre im Ge-
gensatz zum Verwaltungsrat nicht ein 
übergeordnetes Gesellschaftsinteresse 
zu wahren haben. Weil keine Treue-
pflicht des Aktionärs besteht, ist auch 
der Rückschluss von einer Treuepflicht 
des Verwaltungsrates auf eine solche 
des Aktionärs nicht haltbar. Die Erwä-
gungen der Vorinstanz, wonach die in 
einem Aktionärbindungsvertrag ein-
gegangenen Rechte und Pflichten 
ausschliesslich dem jeweiligen Ver-
tragsrecht und nicht dem aktien-
rechtlichen Körperschaftsrecht unter-
stünden, wurden daher vom BGer 
geschützt. Daraus ergab sich, dass es 
nicht darauf ankam, ob der unter Ver-
letzung eines Aktionärbindungsver-
trages erfolgte Aktienverkauf die ein-
zige realistische Möglichkeit zur 
Überwindung der finanziellen Not-
lage und zur Abwendung eines Kon-
kurses der Tochtergesellschaft war 
oder nicht (Urteil 4C.143/2003). 

b) Informationsrechte des 
Aktionärs 

OR 697 statuiert ein gerichtlich 
durchsetzbares Auskunfts- und Ein-
sichtsrecht des Aktionärs. Die an keine 
Frist gebundene Klage steht ledig- 

lieh unter dem Vorbehalt des allge-
meinen Verbots offenbaren Rechts-
missbrauchs. 

Das BGer hatte unter anderem zu 
beurteilen, ob eine Klage, die erst 
sechs Monate nach der Verweigerung 
von Auskunft an der Generalver-
sammlung eingereicht worden war, 
rechtsmissbräuchlich sei. Es ging 
davon aus, dass zwar das Interesse 
des Aktionärs auf Information mit 
dem Verstreichen der Zeit allmählich 
schwindet, jedoch Zeitablauf «für sich 
alleine keine Vermutung des Rechts-
missbrauchs» begründet und insbe-
sondere OR 706a 1 nicht analog ange-
wendet werden kann. Weiter wird 
bestätigt, dass der Auskunftsanspruch 
auch bezüglich Aktivitäten einer 
100%igen Tochtergesellschaft der 
beklagten Gesellschaft besteht. Das 
BGer folgt im Übrigen der in der 
Lehre postulierten Unterscheidung 
zwischen absoluten und relativen Ge-
schäftsgeheimnissen, und es hält die 
Selbstverständlichkeit fest, dass sich 
eine Gesellschaft nicht rechtsgültig 
gegenüber Dritten verpflichten kann, 
den Aktionären Informationen vorzu-
enthalten, auf welche diese einen ge-
setzlichen Anspruch haben (Urteil 
4C.234/ 2002; 4C 24612001 = Pra 
2004 Nr. 68). 

c) Sonderprüfung 
Das BGer hatte über ein Gesuch um 
Einsetzung eines Sonderprüfers im 
Sinne von OR 697b zu entscheiden. 
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Dabei betonte es die in OR 697a 1 fest-
geschriebene Subsidiarität der Son-
derprüfung gegenüber dem Recht auf 
Auskunft und Einsicht. In Bestätigung 
seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl. 
BGE 120 11 393 E. 4e) hielt das Gericht 
fest, dass der Gesuchsteller in tatsäch-
licher Hinsicht relevante Handlungen 
oder Unterlassungen der Gründer oder 
Organe sowie den daraus entstande-
nen Schaden glaubhaft zu machen 
hat, wobei ein gewisser Grad an Wahr-
scheinlichkeit genügt. Die behauptete 
Gesetzes- oder Statutenverletzung 
prüft das Gericht nur summarisch. Ein 
Gericht hat demzufolge einem Gesuch 
um Einsetzung eines Sonderprüfers 
dann zu entsprechen, wenn die Vor-
bringen des Gesuchstellers bezüglich 
der vom Gesetz verlangten Voraus-
setzungen aussichtsreich erscheinen 
oder zumindest vertretbar sind. Dem 
Gesuchsteller obliegt es darzulegen, 
weshalb er sich veranlasst sieht, an der 
Vollständigkeit bzw. an  der Richtigkeit 
der vom Verwaltungsrat erteilten In-
formationen zu zweifeln (Urteil 4C. 
64/2003 = Pra 2003 Nr. 28). 

2. Rechtsstellung von 
Organpersonen; Rechtsstellung 
von Organpersonen im 
Anstellungsverhältnis 

a) Treuepflicht im Konzern; Rechts-
stellung von Organpersonen im 
Anstellungsverhältnis 

Das BGer hatte sich mit der Frage der 
Verantwortlichkeit des angestellten 
Organs einer in einen Konzern integ-
rierten Gesellschaft auseinander zu 
setzen. Insbesondere galt es, die 
Treuepflicht eines Arbeitnehmers von 
derjenigen eines Verwaltungsratsmit-
glieds abzugrenzen. Sodann war die 
Frage zu beantworten, ob das ange- 
stellte Organ nur derjenigen Gesell- 
schaft, die es eingestellt hat, oder 

aber allen im Konzern verbundenen 
Gesellschaften Treue schuldet. 

Im einstimmig gefällten Urteil hielt 
die 1. Zivilabteilung fest, dass es 
gemäss dem schweizerischen Arbeits-
vertragsrecht keine unterschiedlichen 
Arbeitnehmerkategorien gibt und so-
mit für die Angestellten sämtlicher 
Hierarchiestufen eines Unternehmens 
dasselbe gilt. Bei der Bestimmung der 
auf die Treuepflicht anwendbaren 
Normen sei ausschlaggebend, ob die 
betroffene Person Arbeitnehmer sei 
oder ob ihr Vertragsverhältnis in an-
derer Weise qualifiziert werden müsse. 
Für diese Beurteilung sei massgebend, 
ob die Person Weisungen empfange 
und sich somit in einem Abhängig-
keitsverhältnis befinde oder nicht. 
Stehe eine Organperson in einem Ar-
beitsverhältnis, sei von einem arbeits-
und gesellschaftsrechtlichen Doppel-
verhältnis auszugehen. 

Ein solches habe zur Folge, dass sich 
das angestellte Organ sowohl an die 
Treuepflicht des Arbeitnehmers wie 
auch an die organschaftliche Treue-
pflicht des Verwaltungsrats- oder Di-
rektionsmitglieds halten müsse. Es sei 
daher getrennt zu prüfen, welche der 
beiden Treuepflichten konkret betrof-
fen ist, wobei im Allgemeinen «die ge-
sellschaftsrechtliche Treuepflicht wei-
ter geht als die arbeitsrechtliche» (Urteil 
4C.258/2003 = BGE 130 111 213). 

b) Informationsrecht des 
Verwaltungsratsmitglieds 

Im Kontext der Klage eines Verwal-
tungsratsmitglieds, das zum Zeitpunkt 
des Verfahrens vor BGer bereits abge-
wählt war, hielt das BGer allgemein 
fest, dass im Bereich des Aktienrechts 
von einem sehr weiten Begriff des 
Rechtsschutzinteresses auszugehen 
sei und dass mithin - unter Vorbehalt 
des Rechtsmissbrauchsverbots - die 
Absicht, die Interessen der Gesell- 

schaft zu wahren, für die Zulassung 
der Klage ausreiche, immer unter der 
Voraussetzung, dass das Gutheissen 
der Klage die Rechtsstellung des kla-
genden Aktionärs auch tatsächlich 
verändern würde. 

Das Gericht hob die zentrale Bedeu-
tung des Faktors «Zeit» bei der Aus-
übung des Informationsrechts des 
Verwaltungsrats hervor. Es betonte 
aber auch, dass daraus nicht gefolgert 
werden könne, es bestehe ein tatsäch-
liches oder rechtliches Interesse 
daran, eine allfällige Verspätung der 
verlangten Informationserteilung ge-
richtlich feststellen zu lassen. Im Übri-
gen hat das BGer erneut bekräftigt, 
dass dem ausgeschiedenen Verwal-
tungsratsmitglied - mit Ausnahme 
aussergewöhnlicher Umstände - kein 
Recht auf Auskunft oder Einsicht i.S.v. 
OR 715a mehr zusteht (Urteil 4C.7/ 
2003 = Pra 2003 Nr. 213). 

3. Verantwortlichkeitsrecht insbe-
sondere 

a) Verantwortlichkeit von Verwal-
tungsratsmitgliedern 

In Bestätigung seiner zwar problema-
tischen, aber konstanten Rechtspre-
chung hielt das BGer bezüglich einer 
Verantwortlichkeitsklage der Abtre-
tungsgläubiger gegen die ehemaligen 
Verwaltungsratsmitglieder fest, dass 
ein Gesellschaftsgläubiger seinen direk-
ten Schaden nur insoweit geltend ma-
chen könne, als die Handlungen oder 
Unterlassungen, welche den Ver-
waltungsratsmitgliedern vorgeworfen 
werden, entweder als widerrechtlich im 
Sinne von OR 41 oder ihrem Charakter 
nach als culpa in contrahendo zu quali-
fizieren seien oder aber eine Norm des 
Aktienrechts verletzten, welche aus-
schliesslich dem Schutz der Gläubiger 
dient. Die vorliegend nach Ansicht der 

Kläger verletzten Bestimmungen (OR 
687, 699, 722 III, 725) dienen gemäss 
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BGer allesamt nicht ausschliesslich dem 
Gläubigerschutz (Urteil 4C31612003). 

b) Revisions- bzw. Kontrollstelle 
einer Bank; Pflichtverletzung 
durch Unterlassung 

Das BGer 'hatte unter altem Aktien-
< recht die allfällige Verantwortlichkeit 

der Mitglieder der aktienrechtlichen 
Kontrollstelle (in der Terminologie des 
geltenden Rechts: der Revisionsstelle) 
einer Bank zu prüfen. (Es handelte 
sich - dies sei als Kuriosum ergänzt - 
um Laienrevisoren, die, wie das BGer 
ausführt, «über keine besonderen 
buchhalterischen oder bankfachli-
chen Kenntnisse» verfügten!) 

Eine Revisionsstelle haftet gemäss 
aOR 754 lediglich insoweit, als die ihr 
zurechenbare Pflichtverletzung einen 
Schaden adäquat kausal verursacht 
hat. Vorliegend wurde der Kontroll-
stelle insbesondere vorgeworfen, dass 
sie in ihrem Bericht keinen aufgrund 
der gegebenen Umstände gebotenen 
Vorbehalt angebracht und dass sie 
keine weiteren Nachforschungen an-
gestellt habe. Liegt die vorgeworfene 
Pflichtverletzung somit in einer Un-
terlassung, so ist Voraussetzung einer 
Haftung, dass der entstandene Scha-
den durch pflichtgemässes Verhalten 
hätte vermieden werden können. Ba-
sierend auf der für das BGer verbind-
lichen Feststellung der Vorinstanz, 
dass es dem Verwaltungsratspräsiden-
ten aufgrund der konkreten Um-
stände mit grosser Wahrscheinlichkeit 
gelungen wäre, die Generalversamm-
lung zu beschwichtigen, wurde vorlie-
gend der Kausalzusammenhang zwi-
schen der Unterlassung und dem 
Schaden verneint (Urteil 4C.53/2003 
= Pra 2004 Nr. 40). (Wie weit diese 
Feststellung der Vorinstanz von Mit-
leid für die zwar redlichen, aber auf-
grund ihrer Ausbildung ungeeigneten  

und mit Fr. 2000.— pro Jahr beschei-
den entschädigten Kontrollstellmit-
glieder beeinflusst war, bleibe dahin-
gestellt.) 

B. Übriges Gesellschaftsrecht 

1. Kollektivgesellschaft: 
organschaftliche Vertretung; 
Zweckkonformität 

Das Handelsgericht des Kantons 
Zürich (HGer) hatte zu entscheiden, 
ob ein Kollektivgesellschafter - nach-
dem der über die Gesellschaft eröff-
nete Konkurs mangels Aktiven einge-
stellt worden war - gegenüber einer 
Gläubigerin (Bank) persönlich hafte. 
Der Beklagte wandte ein, er hafte für 
die auf einem Gesellschaftskonto ent-
standenen Verbindlichkeiten nicht, 
weil diese dadurch entstanden seien, 
dass ein anderer Kollektivgesellschaf-
ter und dessen Ehefrau Dritte für Leis-
tungen bezahlt hätten, die das Ehe-
paar zu privaten Zwecken in Anspruch 
genommen hatte. 

Das HGer hielt in Übereinstimmung 
mit der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung (BGE 111 II 284 ff.) fest, 
dass eine von einem Organ vorge-
nommene Rechtshandlung die Gesell-
schaft nur dann nicht verpflichtet, 
wenn für den daran beteiligten 
Dritten objektiv erkennbar ist, dass 
die relevante Handlung offensichtlich 
nicht vom Gesellschaftszweck gedeckt 
wird. Diese Übereinstimmung mit dem 
Gesellschaftszweck sei abstrakt und 
nicht mit Bezug auf das konkrete Ge-
schäft zu beurteilen, wobei der Zweck 
extensiv auszulegen sei. Diese exten-
sive Auslegung von OR 564 berge 
zwar ein gewisses Risiko für die Ge-
sellschaft und deren Gesellschafter, 
sie entspreche jedoch den Bedürfnis-
sen des Geschäftsverkehrs (ZR 103 
[2004] Nr. 20). - Der Entscheid ist  

auch für die Beurteilung der Vertre-
tungsmacht in Körperschaften von 
Bedeutung. 

2. Einfache Gesellschaft: 
Partnerschaftsvertrag 

Strittig war in einem vom BGer zu be-
urteilenden Fall, ob auf eine Private 
Equity-Investition die Bestimmungen 
der einfachen Gesellschaft Anwen-
dung finden. Das BGer stellt mit Beru-
fung auf die Lehre fest, dass das Pri-
vate-Equity-Geschäft einen Vorgang 
bezeichnet, bei dem ein Investor für 
eine begrenzte Zeitspanne die Risiko-
kapitalfinanzierung eines nicht ko-
tierten Unternehmens übernimmt, 
wobei die Absicht des Investors zur 
Beendigung seines Engagements von 
Beginn weg feststeht. Es erscheint 
deshalb für ein Private-Equity-Ge-
schäft die entgeltliche Finanzierung 
der unternehmerischen Tätigkeit der 
Gegenpartei durch einen Investor 
als charakteristisch. Diese Auffassung 
schliesst nach Ansicht des BGer die 
Qualifikation des gesamten Vertrags-
verhältnisses sowie des regelmässig 
zentralen Aktionä rbindungsvertrags 
zwischen den Aktionären und dem In-
vestor als einfache Gesellschaft aus, 
es überwiegt vielmehr das synallag-
matische Austauschverhältnis. ( Urteil 
4C.21412003). - Ob diese Beurteilung 
generell zutrifft, ist angesichts der in-
tensiven «Begleitung», welche sich die 
Kapitalgeber im Private-Equity-Ge-
schäft oft ausbedingen und die in die 
Nähe einer faktischen Organstellung 
gehen kann, u.E. fraglich. 

C. Registerrecht 

1. Handelsregisterein trag; 
Zweigniederlassung einer 
ausländischen Gesellschaft 

Gemäss einem Urteil der 1. Zivilabtei- 
lung des BGer muss die schweizerische 
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Zweigniederlassung einer im Ausland 
domizilierten Gesellschaft in einer 
Weise in das Handelsregister eingetra-
gen werden, die ihre Rechtsnatur klar 
erkennen lässt. Das BGer erinnert mit 
Verweis auf seine bisherige Recht-
sprechung daran, dass der Zusatz 
«Schweiz» charakteristisch für Tochter-
gesellschaften sei und dass daher des-
sen Verwendung für sich allein zur 
Kennzeichnung von Zweigniederlas-
sungen ausländischer Gesellschaften 
(in casu: «JohnsonDiversey Schweiz») 
einen falschen Schein erwecke und 
demnach unzulässig sei. Die nötige 
Klarheit werde durch den Zusatz 
«Zweigniederlassung» geschaffen (Ur-
teil 4A.3/2003 = BGE 130 111 58). 

2. Löschung einer Kollektivgesell-
schaft im HR vor Beendigung der 
Liquidation 

Das Obergericht des Kantons Zürich 
hatte zu entscheiden, ob die Konkurs-
eröffnung über eine im Handelsre-
gister bereits gelöschte, materiell aber 
noch nicht vollständig liquidierte Kol-
lektivgesellschaft zulässig ist. 

Weil der Löschung einer Kollektiv-
gesellschaft im Handelsregister - wie 
deren Eintragung - lediglich deklara-
torische Wirkung zukommt, bleibt die 
Gesellschaft trotz Löschung rechts-
fähig. Und gemäss SchKG 40 1 ist sie 
ohnehin bis sechs Monate nach ihrer 
Löschung konkursfähig. Da in casu die 
Löschung rechtswidrig war und über-
dies keine sechs Monate seit der Lö-
schung vergangen waren, stand der 
Konkurseröffnung nichts entgegen 
(ZR 102 [2003] Nr. 41). 

II. Literatur 

Angesichts der Fülle von Neuerschei-
nungen - seit einigen Jahren haben 

die grösseren Schweizer Wirtschafts- 

kanzleien die wissenschaftliche Publi-
kation als Marketing Tool entdeckt, 
was seinen Niederschlag in einem 
boost einschlägiger Publikationen 
findet - beschränkt sich die Ubersicht 
auf Standardwerke und ganz wenige 
Highlights unter den Monographien. 

1. Allgemeine Literatur zum 
Gesellschaftsrecht 

Abegglen Sandro: Wissenszurechnung 
bei der juristischen Person und im 
Konzern, bei Banken und Versicherun-
gen (Bern 2004); Chaudet Franois: 
Droit Suisse des affaires (2. A. Basel 
2004); Meier-Ha yoz Arthur/Forst-
moser Peter: Schweizerisches Ge-
sellschaftsrecht (9. A. Bern 2004); 
Montavon Pascal: Abrg de droit 
commercial (3. A. Lausanne 2004). 

2. Fusionsgesetz 
Zum kürzlich in Kraft getretenen Fusi-
onsgesetz sind eine ganze Reihe von 
Kommentaren erschienen: Behnisch 
Urs R./Heiz Christoph/Vogel Alexan-
der: Fusionsgesetz, Kurzkommentar 
(Zürich 2004); Baker & McKenzie 
(Hrsg.): Fusionsgesetz, Handkommen-
tar (Bern 2003); Peter Henry/Trigo 
Trindade Rita (Hrsg.): Commentaire de 
la loi fdrale sur la fusion, la scission, 
la transformation et le transfert de 
patrimoine (Zürich 2004); Von der 
Crone Hans Caspar/Gersbach And-
reas/Kessier Franz J./Dietrich Mar-
tin/Berlinger Katja: Das Fusionsgesetz 
(Zürich 2004); Vischer Frank!VISCHER 
Anwälte und Notare (Hrsg.): Zürcher 
Kommentar zum Fusionsgesetz (Zü-
rich 2004); Watter Rolf/Vogt  Nedim 
Peter/Tschöni Rudolf/Döniker Daniel 
(Hrsg.): Basler Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht, Fusions-
gesetz (Basel 2004). Zu erwähnen ist 
sodann das Handbuch von Peter R. Al-
tenburger/Massimo Calderan/ Werner 

Lederer: Schweizerisches Umstruktu-
rierungsrecht (Zürich 2004). 

Dem Fusionsgesetz sind auch ver-
schiedene Sondernummern von Zeit-
schriften gewidmet: 7. Heft der AJP 13 
(2004) 763-896; 3. Heft der SZW 76 
(2004) 153-304; 1. Heft des 1. Halb-
bandes der ZSR NF 123 (2004) 1-201. 
Interessant - und je nach Alter und 
Flexibilität des Adressaten mit Arg-
wohn oder freudiger Erwartung beob-
achtet - sind sodann zwei Internet-
sites, in welchen insofern Neuland be-
treten wird, als nicht einfach der In-
halt von Büchern in einer zusätzlichen 
Zugriffsform verfügbar gemacht, son-
dern eine ausschliesslich auf einer 
Website verfügbare «Publikation» prä-
sentiert wird: die von Hans Caspar 
von der Crone entwickelte Site http:/I 
www.fusg.ch  und die von Ulysses von 
Salis redigierte Site http:f/ www.fusi-
onsgesetz.ch . Beide Darstellungen sol-
len laufend aktualisiert werden - eine 
Stärke des Internets, von der in Zu-
kunft vermehrt auch in Ergänzung zu 
Druckerzeugnissen Gebrauch ge-
macht werden dürfte (vereinzelt ist 
dies schon heute bei Lehrbüchern und 
privaten Gesetzesausgaben der Fall, 
vgl. sodann auch vorn Anm. 1). 

Governance 

Das Ereignis der letzten Monate war 
die im Umfang fast verdoppelte und 
weit über das Aktienrecht hinausgrei-
fende Darstellung von Peter Böckli: 
Schweizer Aktienrecht (3. A. Zürich 
2004). Im Zürcher Kommentar ist neu 
erschienen: Brigitte Tanner: Die Gene-
ralversammlung (Art. 698-706b OR) 
(Zürich 2003). Von den vielen Ver -
öffentlichungen zum Thema «Corpo-
rate Governance» seien erwähnt: Des- 
semon tet Frunois/Bohrer 6atan 
(Hrsg.): Corporate Governance en Suisse 
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(Genf 2003 = CEDIDAC 54); Giger Gion: 
Corporate Governance als neues Ele-
ment im schweizerischen Aktienrecht 
(Diss. Zürich 2003 = SSHW 224). 

2. Handelsregisterverordnung: 
Änderungen vom 21. April 2004 

Mit dem Inkrafttreten des Fusions-
gesetzes wurden zahlreiche Änderun-
gen in der Handelsregisterverordnung 
vom 7. Juni 1937 (HRegV) nötig, die 
ebenfalls auf den 1. Juli 2004 in Kraft 
getreten sind (AS 2004 2669). Der 
Verordnungsgeber hat die Gelegen- 

2  Ein Überblick über die laufenden Gesetzge-
bungsprojekte und deren jeweils aktuellen 

Stand findet sich auf der Webseite des 

Bundesamtes für Justiz <http://www.bj.ad-

min.ch/d/content-projekte.htm >. 

heit der ohnehin erforderlichen Revi-
sion wahrgenommen für - zum Teil 
weit gehende - Änderungen auch 
in anderen Gebieten und insbeson-
dere für die Neueinführung einer 
Identifikationsnummer, die jeder ein-
tragungspflichtigen Institution - vom 
Einzelunternehmen bis zur Körper -
schaft - in die Wiege gelegt wird und 
die ihr grundsätzlich (auch über alle 
Rechtsformwechsel hinaus) bis zur 
Bahre erhalten bleibt. 

B. Hängige Projekte 2  

Rechnungslegung und Revision 
Das BBI Nr. 28 vom 20. Juli 2004 (BBI 
2004 3969 ff.) enthält die Botschaft 
zur Änderung des Obligationenrechts 
bezüglich der Revisionspflichten im 
Gesellschaftsrecht und zum BG über 
die Zulassung und Beaufsichtigung 
der Revisorinnen und Revisoren vom 
23. Juni 2004. 

Die Änderungen im Obligationen-
recht betreffen im Wesentlichen An-
passungen bei der AG, der GmbH und 
der Genossenschaft hinsichtlich der 
Regelung der Revisionsstelle und ihrer 
Aufgaben - einschliesslich der Ein-
führung einer eingeschränkten Revi-
sion bei kleinen und mittleren Gesell-
schaften und der Möglichkeit des 
gänzlichen Verzichts in Kleingesell-
schaften. Der Entwurf sieht sodann 
die Einführung einer Revisionspflicht 
bei Vereinen und Stiftungen vor (mit 
Ausnahmen für kleine, nicht im Han-
delsregister eingetragene Vereine und 
der Möglichkeit von Ausnahmen 
bei Stiftungen aufgrund eines Ent-
scheides der Aufsichtsbehörde). Die 
Einzelunternehmung und die Per-
sonengesellschaften (Kollektiv- und 
Kommanditgesellschaften) sollen auch 
künftig nicht revisionspflichtig sein. 

Durch ein neues Revisionsaufsichts-
gesetz (RAG) werden für alle Perso- 

nen und Unternehmen, die Revisions-
dienstleistungen erbringen, strenge 
Voraussetzungen betreffend Ausbil-
dung und Fachpraxis statuiert sowie 
ein unbescholtener Leumund ver-
langt. Alle Erbringer von Revisions-
dienstleistungen müssen sich sodann 
- wenn der Gesetzesvorschlag gelten-
des Recht werden sollte - registrieren 
lassen und eine Zulassung beantra-
gen. 

2. Totalrevision des Anlage fonds-
gesetzes 

Noch bevor zehn Jahre seit Inkrafttre-
ten des Anlagefondsgesetzes (AFG) 
vergangen sind, hat der Bundesrat 
eine Totalrevision dieses Gesetzes in 
Angriff genommen. Das AFG soll 
durch ein 86 über die kollektiven Ka-
pitalanlagen (KAG) mit erweitertem 
Anwendungsbereich ersetzt werden. 
In gesellschaftsrechtlicher Hinsicht 
bedeutsam sind die Vorschläge für 
zwei neue Gesellschaftsformen: die 
Anlagegesellschaft mit variablem Ka-
pital und die Kommanditgesellschaft 
für kollektive Kapitalanlagen. Mit die-
sen erweiterten Möglichkeiten sollen 
die Attraktivität des Fondsstandortes 
Schweiz gefördert und die EU-Kom-
patibilität der hiesigen Gesetzgebung 
im Bereich der Kapitalanlagen ge-
wahrt werden. 

3. Revision des Rechts der GmbH 

Die Behandlung des bundesrätlichen 
Entwurfs zur Revision des Rechts der 
GmbH wurde von der Rechtskommis-
sion des Nationalrates Anfang 2003 
suspendiert, weil die Vorschläge zur 
Neuordnung des Rechts über die Re-
Vision (vgl. vorstehend Ziff. 1) ab-
gewartet werden sollten. Da die 
Botschaft zu diesem neuen Bundesge-
setz nun vorliegt, will die nationalrät-
liche Kommission gegen Ende Jahr die 
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Arbeiten wieder aufnehmen. Ange-
sichts der Verbreitung und wachsen-
den Beliebtheit dieser Rechtsform - 
Ende 1991 gab es in der Schweiz we-
niger als 2800 GmbHs, heute sind es 
um die 70000, während die Zahl der 
Aktiengesellschaften bei ca. 175000 
stagniert - ist zu hoffen, dass die Ge-
setzgebungsarbeiten nun rasch abge-
schlossen werden, zumal die politi-
schen Positionen bezogen sind und 
man durch Zuwarten nicht klüger 
werden wird. 

4. C'orporate Governance 

a) Ein am 23. Juni 2004 verabschiede- 
ter Entwurf zu einem BG über die Än- 

derung des OR will die Offenlegung 
der Vergütungen und Beteiligungen 
der Mitglieder von Verwaltungsräten 
und Geschäftsleitungen gesetzlich re-
geln. Eine solche Reform mag wegen 
der politischen Brisanz des Themas 
nötig sein. Ob sie auch sachlich sinn-
voll ist, kann man sich angesichts der 
erfolgreichen Selbstregulierung in die-
sem Bereich mit Fug fragen. 

b) Eine erweiterte Reformvorlage 
mit Verbesserungen des gesamten Ak-
tienrechts unter dem Aspekt der Cor-
porate Governance ist aufgrund eines 
Expertenberichts von Peter Böckli/ 
Claire Huguenin/Franois Dessemon-
tet in Vorbereitung. 

5. Steuerrechtliche Erleichterung 
der Gründung von Kapitalgesell-
schaften 

In der Botschaft zur Änderung des 
BG über die Stempelabgaben vom 
18. August 2004 wird beantragt, die 
Freigrenze bei der Emissionsabgabe 
für Aktien und GmbH-Anteile von 
Fr. 250000 auf Fr. 1 Mio. heraufzu-
setzen. 


